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Die Website stellt kostenlos alle 
Aspekte der Scheidung detail-

liert und verständlich dar. Persön-
liche Beratung ist jederzeit telefo-
nisch möglich (zwischen 75.- und 
180.- CHF) und die Unterlagen, die 
für eine einvernehmliche Scheidung 
ohne Anwalt benötigt werden, kosten 
nur 550.- CHF.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
sich ein älteres Paar aus finanziellen 
Gründen scheiden lässt und wie vor 
der Scheidung zusammenbleibt, da 
die Situation als verheiratetes Paar es 
ihnen nicht erlaubt, anständig leben 
zu können. Das liegt an der berühmten 
«Heiratsstrafe», die sich speziell auf 
drei Aspekte bezieht.
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Arbeiten beide Ehepartner, müssen 
diese mehr Steuern zahlen als Kon-
kubinatspartner. Das spürt beson-
ders die Mittelschicht. Um die 704 
‘00 Paare (davon 250’000 Rentner) 
waren 2018 von diesem steuerlichen 
Nachteil betroffen.
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Verheiratete Paare, auch wenn sie 
getrennt leben, können maximal ein-
einhalb Renten, also CHF 3 585 pro 
Monat erhalten, während ein Konkubi-
natspaar zwei Renten, also CHF 4 780, 
erhalten kann. Für Kleinrentner lohnt 
es sich daher, sich scheiden zu lassen, 
aber wie bisher zusammenzubleiben.
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Benötigt ein Ehepartner zum Beispiel 
eine langfristige medizinische Versor-
gung, ist der andere verpflichtet, ihn 
finanziell zu unterstützen, sodass beide 
in die Verarmung abrutschen können. 

Wenn das Paar geschieden ist, ent-
fällt diese Verpflichtung und die nicht 
von der Versicherung übernommenen 
Schulden werden durch Ergänzungs-
leistungen von der Sozialversicherung 
bezahlt. Bei einer Ehe richtet sich der 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
nach der Situation beider Ehegatten. 
Bei einer Scheidung, auch wenn man 
am selben Wohnort bleibt, hat jeder 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen, 
die anhand der persönlichen Situation 
berechnet werden. 

Es bleibt festzuhalten, dass es in zu 
vielen Fällen finanziell besser ist, als 
Konkubinatspaar geschieden zu leben, 
da das Gesetz Ehepaare benachteiligt.
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Diese schöne 9.5 Zimmer-Villa (Wohnfläche ca. 420 m², Grundstück ca. 1‘470 m²) befindet sich in einer einzigartigen und unverbaubaren Lage in Muralto. Von den Parkplätzen erreicht 
man über einen Fussweg oder per privatem Lift die Liegenschaft. Direkt vom Entrée gelangt man in das grosszügige Wohnzimmer mit Kamin und zwei Flügelfenster, von welchem man 
einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und den Lago Maggiore geniessen kann. Auf dieser Etage befinden sich auch die Hauptküche, mit allen Standards einer Sterne Gastroküche, 
zwei Schlafzimmer und ein grosses Wellnessbadezimmer mit Dampfbadfunktion. Vom Wohnraum gibt es einen direkten Zugang zur schönen Terrasse. Das untere Stockwerk verfügt 
über ein weiteres Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, ein zusätzliches Bad mit Dusche, eine Waschküche und eine kleine Küche. Von dort hat man direkten Zutritt zum Pool und dem Grillplatz 
mit einem weiteren Kamin wie auch einem Pizzaoffen und einer professionellen Nebelmaschine. Hier können Sie mit Familie und Freunden Ihren Abend beim Grillen geniessen. Die 
beiden Etagen sind separat zugängig, so dass man zwei separate Wohnungen generieren könnte. Ein Garagenplatz, ein Aussenstellplatz und ein Keller runden das Angebot ab. Diese  
wunderschöne Villa verfügt über einen Zweitwohnsitz und ist somit eine ideale Ferienresidenz für die ganze Familie. Kaufpreis: CHF 6‘350‘000.-- 
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